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Artikel 86 Verarbeitung und Zugang
der Offentlichkeit zu amtlichen

Dokumenten

DSGVO - Datenschutz-Grundverordnung

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 01.08.2017

Personenbezogene Daten in amtlichen Dokumenten, die sich im Besitz einer Behorde oder einer 6ffentlichen
Einrichtung oder einer privaten Einrichtung zur Erfullung einer im offentlichen Interesse liegenden Aufgabe befinden,
kénnen von der Behorde oder der Einrichtung gemal dem Unionsrecht oder dem Recht des Mitgliedstaats, dem die
Behorde oder Einrichtung unterliegt, offengelegt werden, um den Zugang der Offentlichkeit zu amtlichen Dokumenten
mit dem Recht auf Schutz personenbezogener Daten gemal3 dieser Verordnung in Einklang zu bringen.

In Kraft seit 25.05.2018 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
file:///

	Artikel 86 Verarbeitung und Zugang der Öffentlichkeit zu amtlichen Dokumenten
	DSGVO - Datenschutz-Grundverordnung


